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Bodenrichtwertkarte zum Stichtag 01.01.2022 der Stadt Waldenbuch
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Planbearbeitung:

Die Richtwertzonen werden durch eine schwarze Linie begrenzt und haben eine Z onennummer. 
Für die Nutzungen Ack er (A) und Grünland (GR) k ann es deck ungsgleiche Z onen geben. 
Der Bodenrichtwert wird für jede Bodenrichtwertzone nach folgendem S chema dargestellt:

Darstellung:

S onstige Flächen (FH, S PO)

Zeichenerklärung

M ischgebiete (M , M I, M K )

Landwirtschaftliche Flächen (A/GR)

Forstwirtschaftliche Flächen (F)

Private Grünflächen (PG,
innerörtliches Gartenland)

W ohngebiete (W , W A, W R)

Ö ffentliche Grünflächen

Richtwertzonengrenzen

Gewerbegebiete (G, GE)

Verk ehrsbelastung

S ondergebiete (S O)

S anierungsgebiet "Erweiterter Altstadtk ern"

Gemeinbedarfsfläche (GB)

 
Gutachterausschuss der Stadt Waldenbuch 
 
Bodenrichtwertkarte zum Wertermittlungsstichtag 01.01.2022 
- Stand 01.01.2023 -  
 
Gesetzliche Bestimmungen 
Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) vom zuständigen Gutachteraus-
schuss für Grundstück swerte nach den Bestimmungen des BauGB und der Immobilienwertermittlungs-
verordnung ermittelt. Die Bodenrichtwerte zum S tichtag 01.01.2022 wurden ermittelt und am 
02.05.2022 vom Gutachterausschuss der S tadt W aldenbuch beschlossen. Die Ak tualisierung der Bo-
denrichtwerte gem. § 196 Abs. 2 BauGB wurde vom Gutachterausschuss der S tadt W aldenbuch am 
20.03.2023 beschlossen. 
 
Begriffsdefinition 
Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine M ehr-
heit von Grundstück en innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstück smerkmalen, insbesondere nach Art und M aß der Nutzbark eit weitgehend übereinstimmen 
und für die im W esentlichen gleiche allgemeine W ertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den 
Quadratmeter Grundstück sfläche eines Grundstück s mit den dargestellten Grundstück smerkmalen 
(Bodenrichtwertgrundstück ).  
 
Einzelne Grundstück e oder Grundstück steile mit einer vom Bodenrichtwertgrundstück  abweichenden 
Art der Nutzung oder Qualität, wie zum Beispiel Grünflächen, W aldflächen, W asserflächen, Verk ehrs-
flächen und Gemeinbedarfsflächen, k önnen Bestandteil der Bodenrichtwertzone sein; der dort angege-
bene Bodenrichtwert gilt nicht für diese Grundstück e (§ 15 Abs. 2 ImmoW ertV). Z ur Ableitung des Bo-
denrichtwerts für solche Flächen k ann eine Bodenrichtwertzone mit entsprechenden Grundstück s-
merkmalen zum Vergleich herangezogen werden.  
 
Der Bodenrichtwert enthält k eine W ertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen. 
Bei bebauten Grundstück en ist der W ert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden un-
bebaut wäre (§ 196 Abs. 1 S atz 2 BauGB). 
 
Das jeweilige Bodenrichtwertgrundstück  ist frei von individuellen M erkmalen (z. B. Grunddienstbark ei-
ten, Baulasten, Altlasten). 
 
Bodenrichtwerte für im Außenbereich baulich nutzbare Grundstück e sind als deck ungsgleiche Boden-
richtwertzonen dargestellt. 
 
Bei W ohnbaugrundstück en, die nach der Darstellung in der Bodenrichtwertk arte besonderer Verk ehrs-
belastung ausgesetzt sind, k ann erfahrungsgemäß von einer M inderung des Bodenrichtwerts um 5% 
ausgegangen werden. 
 
Grundstück e, die in der Hochwassergefahrenk arte des Landes Baden-W ürttemberg im Bereich eines 
hundertjährigen Hochwassers liegen (HQ100), k önnen Bodenwerte unter dem Niveau der Bodenricht-
werte der jeweiligen Bodenrichtwertzone haben. 
 
Im Bereich des förmlich festgelegten S anierungsgebiets „Erweiterter Altstadtk ern“ gelten besondere 
Bodenrichtwerte. Ausk unft erteilt hierzu die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf Anfrage. 
 
Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstück s vom Bodenrichtwertgrundstück  hinsichtlich sei-
ner Grundstück smerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des beitrags- und ab-
gabenrechtlichen Z ustands, der Art und des M aßes der baulichen Nutzung) sind bei der Ermittlung des 
Verk ehrswertes des betreffenden Grundstück s zu berück sichtigen. 
 
Bodenrichtwerte haben k eine bindende W irk ung. Aus den Bodenrichtwerten, der Festsetzung der Höhe 
des Bodenrichtwerts, der Abgrenzung und den beschreibenden Attributen k önnen k eine Rechtsansprü-
che, insbesondere hinsichtlich des Bauleitplanungs- und Bauordnungsrechts oder gegenüber Landwirt-
schaftsbehörden abgeleitet werden.  
 
Darstellung 
Der Bodenrichtwert wird mit seiner Begrenzungslinie (Bodenrichtwertzone) dargestellt. Der Bodenricht-
wertzone sind Z onennummern zugeordnet. 
 


